
L. Allgemeine Angaben

t.L Für die Aktionsplanung zuständige Behörde

Lärmaktionsplan

gemäß 5 47d Bundes-lmmissionsschutzgesetz, 4. Stufe (2024)

Gemeinde Büchel

Gemeinde

16068005

Gemeinde Büchel c/o Verwaltu meinschaft Kindelbrück

Puschkinplatz

1_

99538

Kindelbrück
ck.d

httos://www.vs-kindelbrueck.d

Name der Stadt/Gemeinde

Gebietskörperschaft

Amtlicher Gemeindeschlüssel

Vollständiger Name der Behörde

Straße

Hausnummer

Postleitza h I

Ort
E-Mail (fre iw i I I ig e Anga be )

lnternet-Adresse (freiwillige Angabe)

!,2 Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen und ggf. anderer Lärmquellen, für die der

Lärmaktionsplan aufgestellt wird 1

Beschreibung der Gemeinde

Kommune GemeindeBüchel

Bundesland Thüringen

Die Gemeinde Büchel befindet sich im Landkreis Sömmerda, u nweit der Stä dte Kindelbrück, Weißensee und Kölleda. Die

Gem ern de befi ndet sich m a nd lich ge prägten Ra u m u mgeben von a n dwirtschaftl rc h genutzten u nd verei n ze Iten

Baumflächen, sowie der Lossa als Fl

Anbindung an die Gemeinde) und

Ort an. Die Gemeinde hat aktuäll

Dienstleistu ngsbetriebe ansässig.

ie ßgewä SS er D te nächstgelegene n größere n Ve rkeh rswege sin d d te Kre sstra ße K 7

d ie Auto ba h n A 7 L, sowte et ne Ba hnst recke Die erkehrswege liegen n cht di rekt a m

ca 240 E inwoh ne r ke ne größe ren Gewerbebet riebe, a be r a ndwirtsc h a ft iche u nd
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Ja
erstmalige Aufstel lu ng

des Lärmaktionsplans

Fortschreibung/ Überarbeitung des

Lä rmaktionspla ns
netn vom

1.3 Rechtlicher Hintergrund 
2

Die Aktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2OO2/49/EG und deren nationaler Umsetzung

in S 47 a-f BlmSchG sowie der Verordnung über die Lärmkartierung - 34.BlmSchV.

1.4 Geltende Lärmgrenzwerte

Eine Übersicht geltender nationaler Lärmgrenzwerte, die als Kriterien für die Evaluierung und Umsetzung von Maßnahmen

zur Bekämpfung und Minderung von Lärm verwendet werden enthält Anhang lll der LAI-H|nweise zur

Lärmaktionsplanung. Das Dokument kann auf folgender lnternetseite abgerufen werden:

https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/lai-hinweise-zur-laermaktionsplanung-dritte-aktualisierung 1667389269.pdf

lnformationen über zusätzliche Grenzwerte, Auslösewerte o. ä., die im Aktionsplan verwendet wurden (freiwillige

Angabe)

Seite 2



2. Bewertung der lst-Situation

2.t Bewertung der geschätzten Anzahl von Personen, die Verkehrstärm ausgesetzt sind 
3

2.1.L Hauptverkehrsstraßen (freiwillige Angobe)

Angaben über die geschätzte Zahl der betroffenen Menschen in den lsophonenbändern

LDEN [dB(A)]

Anzahl

55-59 60-64 65-69 70-74 ab75

0 0 0 0 0

ldB(Al 45-50 50-54 55-59 60-64 6s-69 ab70

Anzahl 0 0 0 0 0

Angaben über lärmbelastete Flächen sowie über die geschätzte Zahl der wohnungen, schulen und Krankenhäuser im

kartierten Gebiet

Angaben zur geschätzte Zahl der gesundheitsschädlichen Auswirkungen und Belästigungen

2.2 Zusammenfassung der Daten aus den Lärmkarten 
a

Anzahl der Personen, die in dem vom Lärmaktionsplan erfassten Gebiet...

... einer Lärmbelastung ab 55 dB(A) LDEN durch Lärm von Hauptverkehrsstraßen

ausgesetzt sind:

... einer Lärmbelastung ab 50 dB(A) LNisht durch Lärm von Hauptverkehrsstraßen

ausgesetzt sind:

2.g ln der Gemeinde vorhandene Lärmprobleme und verbesserungsbedürftige Situationen /
bei LAP ohne Maßnahmen: Begründung des Abwägungsergebnises 

s

Bezüglich Hauptverkehrsstraßen und sonstigen Lärmquellen

Aktuell bestehen keine Lärmprobleme oder wesentliche Beeinträchtigu ngen

tdB(A)l über 55 über 65 über 75

L,O25I 0,1019 0,0107

Wohnu 0 0 0

Schu de/Anzahl 0 0 0

Kra nkenhausgebäu de/Anza h I 0 0 0

Fälle ischämischer

Herzkrankheiten

Fälle starker

Belästigung

Fälle starker

Schlafstörung

Anzahl 0 0 0

0

0
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1i4 Kfiterign fär"die Priorftätsnqe-&ung bai der Ausarbeitung das Lärmaktion*plane ä 
{freiwttttsl Angs.&n}

Kosten-Nutecn.Ilnatysen n
Höhe der Lärmbelastung

tlahlderlärrnlbel-är$dtblt--&*qrrethen

Zueätzllehe Rrlterien I Ertläuterungenr
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3. Maßnahmeplanung

3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 7

Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung an Hauptverkehrsstraßen

Lfd. Nr Maßnahmenart 8 Erläuterung (Wo, was)

3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre (einschließlich der Maßnahmen

zum Schutz ruhiger Gebiete) 11

Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung an Hauptverkehrsstraßen :

Erläuterungen des erwarteten Nutzens (Pflichtangabe)

lm Lärmaktionplan sind keine Maßnahmen vorgesehen.

Lfd. Nr Maßnahmenart 8 Erläuterung
(Wo, was)

Erläuterungen des erwarteten

Nutzens (freiwillige Angobe)

Kosten der

Maßnahme [€]
(freiwillige Ang.)
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3.3 Langfristige Strategie zum Schutz vor Umgebungslärm 12

Gibt es eine langfristige Strategie?

Wenn ja: Erläuterung der langfristigen Strategie zur Reduzierung der Lärmbelastung

3.4 Schutz ruhiger Gebiete 12

Die Ausweisung ruhiger Gebiete wurde geprüft. Angabe, ob im Lärmaktionsplan

ruhige Gebiete festgesetzt werden:

Nein

Nein

Wenn ja

Lfd. Nr Name des ruhigen Gebietes Art des Ruhigen Gebietes Schutzmaßnahmen

Zusätzlich ist im Rahmen der Berichterstattung die räumliche Ausdehnung der jeweiligen ruhigen Gebiete in

georeferenzierter Form zu übermitteln.la

3.5 Geschätzte Anzahl der Personen in dem vom Aktionsplan erfassten Gebiet, für die sich der

Verkehrslärm durch die vorgesehenen Maßnahmen innerhalb der nächsten fünf Jahre reduziert ls

Anzahl entlastete Personen an Hauptverkehrsstraßen 0
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4. Mitwirkung der öffentlichkeit 
17

4.L Zeitraum der öffentlichkeitsbeteiligung 
18

Von Bis:

4.2 Artder öffentlichen Mitwirkung 
1e

Anzeigen/Werbung

Ansprache verschiedener lnteressenträger

lnformationskamPagne

Besprechu ngen/Sitzu ngen

öffentliche Veranstaltu ng

Umfrage

Workshop

Andere Mittel/lnstrumente

lnformation über lnternetseite der Verwaltu ngsgemei nschaft Kindelbrück und Verkü ndungstafel der Gemeinde Büchel;

Auslegung des Entwurfs in der Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück

4.g Art der lnteressenträger, die an der öffentlichen Konsultation teilgenommen haben

29.70.2024

Bü rger/Bü rgeri n nen

Nichtstaatliche Organisationen

Staatliche Stellen

Privatwirtschaft

Andere lnteressenträ ger (freiwillige Angobe)

Anzahl der Personen, die an der öffentlichen Konsultation teilgenommen

haben (fre iw i I I i g e An go be ) :

28.Lt.2024

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

0
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4.4 Berücksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der öffentlichkeit 20

Angabe, ob im Laufe der öffentlichen Konsultation Stellung-

nahmen eingegangen sind:

Angabe, ob die während der öffentlichen Konsultation einge-

gangenen Stellungnahmen in den LAP aufgenommen wurden

Angabe, ob der LAP nach der öffentlichen Konsultation über-

arbeitet wurde:

Nein

Nein

Nein

Wenn ja, Erläuterung, wie der Lärmaktionsplan nach der öffentlichen Konsultation überarbeitet wurde

entfällt

4.5 Dokumentation2l (freiwittige Angaben)

lnhaltliche Zusammenfassung der öffentlichen Konsultation

Link zur Webseite mit Dokumenten der öffentlichen Konsultation (Protokoll)
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5 Finanziellelnformationenzum Lärmaktionsplan (freiwitligeAngoben)

Geschätzte Gesamtkosten (für die Aufstellung) des Aktionsplans
(ohne Maßnahmenumsetzung) /€/ :

Geschätztes Kosten-Nutzen-Verhältnis der im Aktionsplan

beschriebenen Maßnahmen22 :
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Wenn ja: Erläuterung der geplanten Regelungen für die Überprüfung der Umsetzung des Lärmaktionsplans (freiwillige

Angobe)

5 Evaluierung des Aktionsplans22

5.1 Überprüfung der Umsetzung

Angabe, ob Regelungen für die Überprüfung der Umsetzung des

Lärmaktionsplans vorgesehen sind

6.2 Überprüfung der Wirksamkeit

Angabe, ob Regelungen für die Überprüfung der Wirksamkeit des

Lärmaktionsplans vorgesehen sind

Wenn ja: Nennung der geplanten Regelung 
2a (freiwitlige nngabe)

Nein

Nein

Seite 10



7 lnkrafttreten des Aktionsplans

7,t Der Lärmaktionsplan ist in Kraft durch Stadt-/Gemeinderatsbeschluss getreten2a

am 29.11.2024

7.2 Datum des voraussichtlichen Abschlusses der Umsetzung des Lärmaktionsplanstu (freiwillige Angabe)

zum

7.3 Link zum Aktionsplan im tnternet2T

gira

.?

29, 4q,eoJQ

A^fuN,Wl',rwA,( f-,.frC,) fi;L#/)//
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